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BUNDESGERICHTSHOF 

BESCHLUSS 
 

5 StR 337/18 

(alt: 5 StR 456/15) 

 

vom 

13. Dezember 2018 

in der Strafsache 

gegen 

 

 

 

 

 

 

wegen Vergewaltigung u.a. 
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Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung des Generalbun-

desanwalts und des Beschwerdeführers am 13. Dezember 2018 gemäß § 349 

Abs. 2 und 4, analog § 354 Abs. 1 StPO beschlossen: 

 

1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Land-

gerichts Frankfurt an der Oder vom 14. März 2018 im Straf-

ausspruch dahin geändert, dass der Angeklagte zu einer Ge-

samtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt 

ist. 

2. Die weitergehende Revision wird verworfen. 

3. Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Rechtsmittels und 

die dem Nebenkläger im Revisionsverfahren entstandenen 

notwendigen Auslagen zu tragen. 

 

Gründe: 

Nachdem das Landgericht den Angeklagten wegen schweren sexuellen 

Missbrauchs von Kindern in zwei Fällen (Fälle 1 und 2 der Urteilsgründe) und 

sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen (Fall 3 der Urteilsgründe) unter Frei-

spruch im Übrigen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt 

hatte, hat der Senat das Urteil im Fall 1 der Urteilsgründe sowie im Ausspruch 

über die Gesamtfreiheitsstrafe aufgehoben. Nunmehr hat das Landgericht den 

Angeklagten wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs von Kin-

dern und sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen zu einer Gesamtfreiheits-
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strafe von drei Jahren verurteilt. Von der Einbeziehung der Geldstrafe von 

30 Tagessätzen aus dem Urteil des Amtsgerichts Fürstenwalde/Spree vom 

15. August 2013 hat die Strafkammer abgesehen, weil diese erledigt sei. Das 

mit der Rüge materiellen Rechts begründete Rechtsmittel hat in dem aus der 

Entscheidungsformel ersichtlichen Umfang Erfolg. Im Übrigen ist die Revision 

unbegründet im Sinne des § 349 Abs.  2 StPO. 

Für die Beurteilung der Erledigung einer Strafe gemäß § 55 Abs. 1 

Satz 1 StGB kommt es in Fällen der vorliegenden Art maßgeblich auf die Voll-

streckungssituation zum Zeitpunkt des ersten Urteils an (BGH, Beschlüsse vom 

2. Mai 1989 – 1 StR 213/89, BGHR StGB § 55 Abs. 1 Satz 1 Erledigung 1; vom 

28. Oktober 2008 – 5 StR 493/08, NStZ-RR 2009, 44; vom 25. September 2018 

– 2 StR 321/18). Diese teilt das Landgericht nicht mit. Dessen Feststellung, die 

Geldstrafe des Amtsgerichts Fürstenwalde/Spree vom 15. August 2013 sei 

„mittlerweile erledigt“, legt nahe, dass diese zum Zeitpunkt der ersten Verhand-

lung noch nicht vollstreckt war. 

Der Senat kann daher die Rechtmäßigkeit der unterbliebenen Einbezie-

hung nicht überprüfen. Um eine weitere Verzögerung zu vermeiden, bemisst er 

die Gesamtstrafe in entsprechender Anwendung des § 354 Abs. 1 StPO auf 

zwei Jahre und elf Monate. Der Angeklagte ist hiermit unter keinem denkbaren 

Gesichtspunkt beschwert.  
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Der geringfügige Teilerfolg rechtfertigt es nicht, den Angeklagten teilwei-

se von den Kosten und Auslagen des Rechtsmittels freizustellen (§ 473 Abs. 4 

StPO). 

Mutzbauer                                          Sander                                       Schneider 

                         Mosbacher                                        Köhler 
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